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I .  A l lgemeine  Bes t immungen
§ 1 

Weiterentwicklung der Lehrerausbildung
(1) Das Land und die Hochschulen gewährleisten eine Lehrerausbildung,
die die Bedürfnisse der Schulen berücksichtigt.
(2) Das Studium liegt in der Verantwortung der Hochschulen. Das Land re-
gelt diese Phase der Ausbildung durch die Festlegung von Zugangsbedin-
gungen für den Vorbereitungsdienst, durch Vorgaben für die Akkreditie-
rung von Studiengängen und durch Zielvereinbarungen. Das für Wissen-
schaft zuständige Ministerium stimmt sich vor Abschluss von Zielvereinba-
rungen mit den einzelnen Hochschulen zur Lehrerausbildung, insbesonde-
re zu lehramtsrelevanten Studienkapazitäten und dem Umfang fachdidak-
tischer Studienkapazitäten, mit dem für Schulen zuständigen Ministerium
einvernehmlich ab. Der Vorbereitungsdienst liegt in der unmittelbaren Ver-
antwortung des Landes. Die Qualität der Ausbildung wird von der Landes-
regierung kontinuierlich und in Abstimmung mit der Schulentwicklung eva-
luiert und weiterentwickelt.
(3) Die Landesregierung berichtet dem Landtag im Abstand von drei Jah-
ren, beginnend im Jahr 2013, über Entwicklungsstand und Qualität der
Lehrerausbildung. Dazu wirken die Hochschulen und alle für die Lehrer-
ausbildung zuständigen Stellen des Landes zusammen.

§ 2
Ziel der Ausbildung

(1) Ziel der Ausbildung ist die Befähigung, ein Lehramt an öffentlichen
Schulen selbstständig auszuüben. Die Anforderungen, die an die Ausbil-
dung der Lehrkräfte für den Ersatzschuldienst zu stellen sind, richten sich
nach § 102 Schulgesetz NRW.
(2) Die Ausbildung gliedert sich in Studium und Vorbereitungsdienst. Aus-
bildung und Fortbildung einschließlich des Berufseingangs orientieren sich
an der Entwicklung der grundlegenden beruflichen Kompetenzen für Un-
terricht und Erziehung, Beurteilung, Diagnostik, Beratung, Kooperation
und Schulentwicklung sowie an den wissenschaftlichen und künstleri-
schen Anforderungen der Fächer. Dabei ist die Befähigung zur individuel-
len Förderung von Schülerinnen und Schülern und zum Umgang mit Hete-
rogenität besonders zu berücksichtigen.

§ 3
Lehramtsbefähigungen

(1) Es gibt folgende Lehrämter (Lehramtsbefähigungen):
1. Lehramt an Grundschulen,
2. Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen,

3. Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen,
4. Lehramt an Berufskollegs,
5. Lehramt für sonderpädagogische Förderung.
(2) Eine Lehramtsbefähigung erwirbt, wer die entsprechende Staatsprü-
fung bestanden hat.

§ 4
Verwendung

(1) Die Befähigung zu einem Lehramt gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 berech-
tigt zur Erteilung von Unterricht in den entsprechenden Schulformen. Die
Befähigung zum Lehramt für sonderpädagogische Förderung berechtigt
zur Erteilung von Unterricht in Förderschulen sowie in anderen Schulfor-
men entsprechend den fachlichen und sonderpädagogischen Anforderun-
gen. Die Befähigung zum Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen be-
rechtigt auch zur Erteilung von Unterricht an Berufskollegs. Die Befähi-
gung zum Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen berechtigt an Ge-
samtschulen zum Einsatz in den Jahrgangstufen 5 bis 10.
(2) § 29 Abs. 2 Landesbeamtengesetz bleibt unberührt.

I I .  Vorbere i tungsd iens t  und Staa tsprü fung
§ 5

Vorbereitungsdienst
(1) Der Vorbereitungsdienst für ein Lehramt ist an Schulen und an staatli-
chen Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung zu leisten. Er hat eine
Dauer von mindestens zwölf Monaten und ist am jeweils angestrebten
Lehramt auszurichten.
(2) Aufgabe des Vorbereitungsdienstes ist die theoretisch fundierte Ausbil-
dung für die berufspraktische Tätigkeit in zunehmender Eigenverantwort-
lichkeit der Auszubildenden. Zur Ausbildung im Vorbereitungsdienst ge-
hört selbstständiger Unterricht.

§ 6
Zulassungsbeschränkungen

(1) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst kann auf Zeit beschränkt wer-
den, wenn die Zahl der Bewerbungen die Ausbildungskapazitäten insge-
samt, für ein einzelnes Lehramt oder für einzelne Fächer überschreitet. Bei
der Ermittlung der Ausbildungskapazitäten hat das für Schulen zuständige
Ministerium im Rahmen des Landeshaushalts die durch die personelle,
räumliche, sächliche und fachspezifische Ausstattung gegebenen Mög-
lichkeiten der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung und der Schu-
len auszuschöpfen.
(2) Bei überschießenden Bewerbungen werden Ausbildungsplätze verge-
ben:
1. vorab bis zu 10 von 100 an Bewerberinnen und Bewerber mit mindes-

tens einem Fach, in dem nach den Feststellungen des für Schulen zu-
ständigen Ministeriums ein dringender Bedarf besteht,

2. mindestens 60 von 100 nach dem Ergebnis der Studienabschlüsse
(Mittelwert aus Bachelor- und Master-Abschluss oder Erste Staatsprü-
fung),

3. bis zu 25 von 100 nach der Wartezeit seit der ersten Bewerbung,
4. bis zu 5 von 100 für Härtefälle.
Bei Ranggleichheit mehrerer Bewerbungen werden die Studienabschlüs-
se oder die Wartezeit ergänzend zu Grunde gelegt. Im Übrigen entschei-
det ersatzweise das Los.
(3) Dienstzeiten aufgrund des
1. Artikel 12a des Grundgesetzes einschließlich Dienstleistungen auf

Zeit,
2. Entwicklungshelfergesetzes vom 18. Juli 1969 (BGBl. I S. 549) in der

jeweils geltenden Fassung,
3. Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres vom 17. Au-

gust 1964 (BGBl. I S. 640) in der jeweils geltenden Fassung,
4. Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres vom

17. September 1993 (BGBl. I S. 2118) in der jeweils geltenden Fas-
sung,

gelten bis zu einer Dauer von 24 Monaten als Wartezeit. Entsprechendes
gilt für Zeiten der häuslichen Betreuung von minderjährigen Kindern und
Verzögerungen auf Grund der Pflege naher Angehöriger.

§ 7
Staatsprüfung

(1) Durch die Staatsprüfung wird festgestellt, ob die Kandidatin oder der
Kandidat das Ziel der Ausbildung erreicht hat.
(2) Die Staatsprüfung findet während des Vorbereitungsdienstes statt. Das
Beamtenverhältnis endet im Falle des Bestehens oder endgültigen Nicht-
Bestehens mit dem Ablegen der Prüfung. Die Prüfung ist abgelegt, sobald
der Kandidatin oder dem Kandidaten das Prüfungsergebnis schriftlich be-
kannt gegeben ist. Die schriftliche Bekanntgabe erfolgt bei bestandener
Prüfung im Verlauf des letzten Ausbildungsmonats, bei endgültig nicht be-
standener Prüfung unmittelbar nach der Prüfung.
(3) Das für Schulen zuständige Ministerium erlässt im Einvernehmen mit
dem Innenministerium und dem Finanzministerium eine Ordnung des Vor-
bereitungsdienstes und der Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen als
Rechtsverordnung, in der es die Zulassung sowie die Durchführung des
Vorbereitungsdienstes und der Prüfung im Einzelnen regelt. Es trifft insbe-
sondere Regelungen über
1. Voraussetzungen und Verfahren der Einstellung in ein Beamtenverhält-

nis auf Widerruf sowie die nähere Ausgestaltung des Zulassungsver-
fahrens nach § 6,

Dieses Gesetz gilt für Bachelor-/Master-Studiengänge in der
Lehrerausbildung, die an den Hochschulen ab Oktober 2009
(bis Oktober 2011) neu eingerichtet werden; es modifiziert
den Vorbereitungsdienst ab August 2011, den Seiteneinstieg
in den Schuldienst bereits ab 2009.
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2. Ausgestaltung, Dauer und Durchführung des Vorbereitungsdienstes,
3. Art und Umfang der Prüfungsleistungen einschließlich einer möglichen

Berücksichtigung von während der Ausbildung erbrachten Leistungen,
die Bildung der Prüfungsausschüsse, die Prüfungsnoten, das Verfah-
ren bei der Bewertung von Prüfungsleistungen und die Notenbildung
für Prüfungen sowie die Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses
der Prüfung.

§ 8
Prüfungsamt

(1) Staatsprüfungen werden vor dem zuständigen staatlichen Prüfungsamt
abgelegt.
(2) Die Dienst- und Fachaufsicht liegt bei dem für Schulen zuständigen Mi-
nisterium oder der von ihm beauftragten Stelle; es trifft in diesem Rahmen
die erforderlichen Maßnahmen, um die Vergleichbarkeit von Prüfungsan-
forderungen und Leistungsbewertungen zu gewährleisten.

I I I .  Zugang zum Vorbere i tungsd iens t
§ 9

Zugang zum Vorbereitungsdienst
(1) Die fachlichen Voraussetzungen für die Einstellung in den Vorberei-
tungsdienst für ein Lehramt mit Studienabschlüssen nach § 10 erfüllt un-
beschadet der Anerkennungen nach § 14 Abs. 1, wer die für das jeweilige
Lehramt vorgesehenen Studienabschlüsse in gemäß § 11 akkreditierten
Studiengängen entsprechend den Anforderungen dieses Gesetzes und
der Verordnung nach Absatz 2 erworben hat und Praxiselemente nach §
12 nachweist.
(2) Das für Schulen zuständige Ministerium erlässt im Einvernehmen mit
dem Innenministerium, dem Finanzministerium und dem für Wissenschaft
zuständigen Ministerium sowie nach Information des für Schulen zuständi-
gen Landtagsausschusses und des für Wissenschaft zuständigen Land-
tagsausschusses eine Rechtsverordnung, in der die fachlichen Vorausset-
zungen festgelegt werden, unter denen Studienabschlüsse den Zugang
zum Vorbereitungsdienst für ein Lehramt eröffnen. Das Ministerium trifft in
diesem Rahmen Regelungen über
1. die für die einzelnen Lehrämter zugelassenen Fächer (Unterrichtsfä-

cher, Lernbereiche, berufliche Fachrichtungen und sonderpädagogi-
sche Fachrichtungen) einschließlich deren Verbindungen,

2. den Mindestumfang der beim Zugang zum Vorbereitungsdienst nach-
zuweisenden fachwissenschaftlichen und bildungswissenschaftlichen
Leistungen (Leistungspunkte) und jeweils zu erwerbende Kompeten-
zen, gegebenenfalls durch Verweis auf bundesweite Vereinbarungen
unter den Ländern, einschließlich der erforderlichen Sprachkenntnisse
sowie das für Abschlusszeugnisse zu verwendende Notensystem,

3. Mindestanforderungen an die Praxisphasen des Studiums, insbeson-
dere an das Praxissemester und das Eignungspraktikum.

§ 10
Studienabschlüsse

(1) Der Zugang zum Vorbereitungsdienst setzt für alle Lehrämter den Ab-
schluss eines Bachelorstudiums mit sechs Semestern Regelstudienzeit
voraus sowie einen Abschluss zum „Master of Education“ mit vier Semes-
tern Regelstudienzeit. § 53 Abs. 2 Satz 4 Kunsthochschulgesetz bleibt un-
berührt.
(2) Die Studienabschlüsse sind an Universitäten zu erwerben oder in den
Unterrichtsfächern Kunst, Musik und Sport einschließlich der Bildungswis-
senschaften an Kunst- und Musikhochschulen oder an der Deutschen
Sporthochschule Köln. Leistungen aus Studiengängen an Fachhochschu-
len können angerechnet werden, soweit das Studium nach diesem Gesetz
insgesamt überwiegend an den in Satz 1 genannten Hochschulen geleistet
wird. Für den Zugang zum Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufs-
kollegs mit zwei verwandten beruflichen Fachrichtungen gelten Satz 1 und
Satz 2 nicht, wenn der Master-Abschluss ausschließlich an einer Hoch-
schule nach Satz 1 erworben wird. Für Kooperationen von Hochschulen
sollen Kooperationsvereinbarungen geschlossen werden.
(3) Das lehramtsrelevante Profil des Studiums einschließlich der Pra-
xiselemente in Verantwortung der Hochschulen wird in einem Diplomzu-
satz (Diploma Supplement) dokumentiert.

§ 11
Akkreditierung von Studiengängen

(1) Studienabschlüsse nach § 10 eröffnen den Zugang zu einem der Lehr-
ämter nach § 3 Abs. 1, wenn sie in gemäß § 7 Hochschulgesetz akkredi-
tierten Studiengängen erworben wurden. Gegenstand der Akkreditierung
und Reakkreditierung sind auch die Prüfungsordnungen der Hochschulen
für die einzelnen Fächer; bei Akkreditierungen in den Fächern Kunst und
Musik sind die Besonderheiten künstlerischer Praxis zu berücksichtigen.
Die durch oder aufgrund dieses Gesetzes gestellten Anforderungen an
den Zugang zum Vorbereitungsdienst, die in Absatz 2 bis 7 gestellten An-
forderungen an Studiengänge sowie bundesweite Vereinbarungen unter
den Ländern sind zu beachten. In Verfahren der Akkreditierung und Reak-
kreditierung wirkt das für Schulen zuständige Ministerium oder eine von
ihm benannte Stelle mit. Die Akkreditierung und Reakkreditierung von Ma-
ster-Studiengängen ist an die Zustimmung des für Schulen zuständigen
Ministeriums oder der von ihm benannten Stelle gebunden.
(2) Das Bachelorstudium enthält bereits lehramtsspezifische Elemente
und ist so anzulegen, dass die erworbenen Kompetenzen auch für Berufs-
felder außerhalb der Schule befähigen. Das Masterstudium bereitet gezielt
auf ein Lehramt vor. Das Studium umfasst am Ausbildungsziel orientierte
bildungswissenschaftliche, fachwissenschaftliche und fachdidaktische

Studien, in die Praxisphasen einzubeziehen sind. Die Hochschulen kön-
nen zulassen, dass Leistungen des Bachelorstudiums von einem Studie-
renden im Rahmen eines vorläufigen Zugangs zum Masterstudium indivi-
duell nachgeholt werden, wenn zu erwarten ist, dass sie innerhalb eines
Jahres erbracht werden.
(3) Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden be-
ruflichen Kompetenzen nach § 2 Abs. 2. Die Kompetenzen werden in ei-
nem systematischen Aufbau erworben. Dazu entwickeln die Hochschulen
im Rahmen der rechtlichen Vorgaben und der bundesweiten Vereinbarun-
gen unter den Ländern über Anforderungen an Bildungswissenschaften
und Fächer Curricula.
(4) Das Studium gliedert sich in Lehreinheiten (Module) gemäß § 60 Abs.
3 des Hochschulgesetzes; die Module des Masterstudiums werden jeweils
mit einer Modulabschlussprüfung abgeschlossen, die als solche im Di-
plomzusatz (Diploma Supplement) ausgewiesen ist und den Kompeten-
zerwerb im gesamten Modul abbildet. In den Fächern Kunst und Musik
können die Besonderheiten künstlerischer Praxis berücksichtigt werden.
Den einzelnen Studien- und Prüfungsleistungen sind Leistungspunkte
nach den im European Credit Transfer System festgelegten Kriterien zu-
geordnet.
(5) Das Studium für die einzelnen Lehrämter umfasst sowohl im Bachelor-
Studiengang als auch im Master-Studiengang neben dem bildungswissen-
schaftlichen Studium und den in Verantwortung der Hochschulen liegen-
den Praxiselementen folgende Bestandteile:
1. für das Lehramt an Grundschulen das Studium der Lernbereiche

Sprachliche Grundbildung und Mathematische Grundbildung und eines
weiteren Lernbereichs oder Unterrichtsfachs jeweils einschließlich der
Fachdidaktik; das bildungswissenschaftliche Studium ist auf das frühe
Lernen konzentriert und enthält elementarpädagogische und förder-
pädagogische Schwerpunkte,

2. für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen das Studium von
zwei Unterrichtsfächern einschließlich der Fachdidaktik; im Master-Stu-
diengang ist entsprechend dem Angebot der Hochschule ein Profil
Hauptschule oder ein Profil Realschule zu wählen,

3. für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen das Studium von
zwei Unterrichtsfächern einschließlich der Fachdidaktik; an die Stelle
von zwei Unterrichtsfächern kann nach Maßgabe der Verordnung nach
§ 9 Abs. 2 das Fach Kunst oder das Fach Musik treten; an die Stelle
eines Unterrichtsfaches kann eine sonderpädagogische Fachrichtung
treten,

4. für das Lehramt an Berufskollegs das Studium der Berufspädagogik so-
wie das Studium von zwei beruflichen Fachrichtungen oder eines Un-
terrichtsfaches und einer beruflichen Fachrichtung oder zweier Unter-
richtsfächer jeweils einschließlich der Fachdidaktik; das Studium einer
beruflichen Fachrichtung oder eines Unterrichtsfaches kann mit dem
Studium einer sonderpädagogischen Fachrichtung verbunden werden,

5. für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung das Studium von
zwei Unterrichtsfächern jeweils einschließlich der Fachdidaktik und das
Studium von zwei sonderpädagogischen Fachrichtungen.

(6) Leistungen in Lernbereichen, Unterrichtsfächern, beruflichen Fachrich-
tungen und sonderpädagogischen Fachrichtungen sowie in Bildungswis-
senschaften sind zu einem Anteil von mindestens einem Fünftel im Mas-
terstudium (ohne Berücksichtigung des Praxissemesters) zu erbringen.
(7) Leistungen in Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwande-
rungsgeschichte sind für alle Lehrämter zu erbringen. Das Studium moder-
ner Fremdsprachen umfasst mindestens einen Auslandsaufenthalt von
drei Monaten Dauer. In den Unterrichtsfächern Kunst, Musik und Sport be-
ruht bereits der Zugang zum Studium auf dem Nachweis der Eignung für
diese Studiengänge; die Zugangsanforderungen sind nach Lehrämtern zu
unterscheiden; der Abschluss des Studiums beruht auch auf fachprakti-
schen Prüfungsleistungen.

§ 12 
Praxiselemente

(1) Der Zugang zum  Vorbereitungsdienst  mit  Studienabschlüssen nach
§ 10 erfordert vorausgehende schulpraktische Ausbildungselemente. Die-
se umfassen
1. ein mindestens einmonatiges Orientierungspraktikum,
2. ein Praxissemester von mindestens fünf Monaten Dauer, das neben

den Lehrveranstaltungen mindestens zur Hälfte des Arbeitszeitvolu-
mens an Schulen geleistet wird und

3. ein das Studium ergänzendes Eignungspraktikum von mindestens 20
Praktikumstagen.

Das Studium umfasst zudem ein mindestens vierwöchiges außerschuli-
sches oder schulisches Berufsfeldpraktikum. Alle Praxiselemente werden
in einem Portfolio dokumentiert.
(2) Das Bachelorstudium umfasst, in der Regel im ersten Studienjahr, ein
bildungswissenschaftlich oder fachdidaktisch begleitetes Orientierungs-
praktikum, das der kritisch-analytischen Auseinandersetzung mit der
Schulpraxis und der Entwicklung einer professionsorientierten Perspektive
für das weitere Studium dient. Es umfasst zudem ein außerschulisches
oder schulisches Berufsfeldpraktikum, das den Studierenden konkretere
berufliche Perspektiven innerhalb oder außerhalb des Schuldienstes eröff-
net. 
(3) Das Masterstudium umfasst ein bildungswissenschaftlich und fachdi-
daktisch vorbereitetes Praxissemester in einer dem angestrebten Lehramt
entsprechenden Schulform und den Studienfächern. Das Praxissemester



Lehrerausbildungsgesetz (Stand: 1. 7. 2009)

3

soll im zweiten Semester, spätestens im dritten Semester absolviert wer-
den. Es schafft berufsfeldbezogene Grundlagen für die nachfolgenden
Studienanteile und den Vorbereitungsdienst. Es wird von den Hochschu-
len verantwortet und ist in Kooperation mit den Schulen sowie den Zentren
für schulpraktische Lehrerausbildung durchzuführen. Die Hochschulen
schließen das Praxissemester mit einer geeigneten Prüfung und mit einem
Bilanz- und Perspektivgespräch mit den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern ab.
(4) Das Eignungspraktikum an Schulen wird von den Schulen verantwortet
und von den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung begleitet. Es
dient einer strukturierten Erstbegegnung mit der Schule als Arbeitsplatz
oder auf die Schule bezogenen Praxis- und Lernfeldern und einer reflek-
tierten Studien- und Berufswahl. Es soll insbesondere einer ersten Klärung
der Eignung für den Lehrerberuf dienen. Es schließt mit einer Eignungsbe-
ratung ab. Das Praktikum kann vor Aufnahme des Studiums geleistet wer-
den; es wird durch die Schulleitung bescheinigt. Die vollständige Ableis-
tung des Eignungspraktikums ist Voraussetzung für den Zugang zum Vor-
bereitungsdienst. Anrechnungen, insbesondere von leitenden Tätigkeiten
in der Kinder- und Jugendarbeit, sind möglich; die Eignungsberatung ist in
jedem Fall nachzuweisen.
(5) Grundsätzlich sind alle öffentlichen Schulen Ausbildungsschulen und
tragen zur schulpraktischen Ausbildung bei. Genehmigte Ersatzschulen
können mit Zustimmung des Ersatzschulträgers Ausbildungsschulen sein.
Die Schulleitungen tragen die Verantwortung für die Ausbildungsbeiträge
der Schule; sie können einzelne Lehrkräfte mit der Ausbildung beauftra-
gen. Das für Schulen zuständige Ministerium kann gegenüber den Schu-
len und den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung landesweite Re-
gelungen zum Eignungspraktikum und zum Praxissemester treffen, insbe-
sondere zu Fragen der Organisation, der Zuständigkeiten, der Bereitstel-
lung von Praktikumsplätzen sowie zu den ausbildungsfachlichen Inhalten
und zu den Rechten und Pflichten als Praktikantin oder Praktikant an
Schulen.

IV .  Sondervorschr i f ten
§ 13

Berufsbegleitender Vorbereitungsdienst
(1) Aus Gründen dringenden Personalbedarfs kann im Ausnahmefall eine
berufsbegleitende Ausbildung nach Einstellung in den Schuldienst durch-
geführt werden. Die Ausbildung erfolgt in zwei Fächern; im Lehramt an
Gymnasien und Gesamtschulen kann im Rahmen des § 11 Abs. 5 Nr. 3 an
die Stelle von zwei Fächern das Fach Kunst oder das Fach Musik treten.
Die Dauer der Ausbildung beträgt 24 Monate; sie schließt mit einer Staats-
prüfung nach § 7 ab.
(2) Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung sind
1. ein an einer Hochschule nach § 10 Abs. 2 Satz 1 erworbener Hoch-

schulabschluss nach Regelstudienzeiten von insgesamt mindestens
sieben Semestern, der keinen Zugang zu einem Vorbereitungsdienst
nach § 5 eröffnet,

2. mindestens zweijährige pädagogische oder andere Berufstätigkeit
oder eine mindestens zweijährige Betreuung eines minderjährigen Kin-
des nach Abschluss eines Hochschulstudiums und

3. die Einstellung in den Schuldienst des Landes.
Im Rahmen der Einstellung in den Schuldienst ist festzustellen, ob ein Ein-
satz in zwei Fächern und eine erfolgreiche Teilnahme an der berufsbeglei-
tenden Ausbildung in zwei Fächern erwartet werden kann; im Lehramt an
Gymnasien und Gesamtschulen kann an die Stelle von zwei Fächern das
Fach Kunst oder das Fach Musik treten (§ 11 Abs. 5 Nr. 3). Dabei sind ins-
besondere die erworbenen Hochschulabschlüsse zu berücksichtigen. Als
Einstellung im Sinne des Satzes 1 Nr. 3 gilt auch ein befristetes Beschäf-
tigtenverhältnis, soweit die unbefristete Weiterbeschäftigung allein vom
Bestehen der Staatsprüfung abhängt. Für bereits unbefristet im Schul-
dienst tätige Lehrerinnen und Lehrer, die die Voraussetzungen nach Satz
1 Nr. 1 und Nr. 2 erfüllen, ist die Entscheidung über den Zugang zur Aus-
bildung in einem gesonderten Verfahren unter Berücksichtigung der ver-
bleibenden Ausbildungskapazitäten zu treffen. Für den Bereich der staat-
lich genehmigten Ersatzschulen gelten Absatz 1 sowie Absatz 2 Satz 1 bis
5 entsprechend.
(3) Das für Schulen zuständige Ministerium erlässt im Einvernehmen mit
dem Innenministerium und dem Finanzministerium eine Rechtsverord-
nung, in der es die besondere Ausgestaltung der berufsbegleitenden Aus-
bildung sowie den Zugang zu dieser Ausbildung im Einzelnen regelt. Es
kann den Zugang an die Herstellung des Einvernehmens mit einer Vertre-
terin oder einem Vertreter eines Zentrums für schulpraktische Lehreraus-
bildung oder einer anderen an der Lehrerausbildung beteiligten Einrich-
tung oder Behörde binden; es kann den Zugang an schulpraktische Erfah-
rungen binden; es kann abweichend von Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 auch Inha-
berinnen und Inhabern von lehramtsbezogenen Hochschulabschlüssen im
Ausnahmefall Zugang zur Ausbildung eröffnen; es kann die Zulassung zur
Staatsprüfung abhängig machen vom Bestehen einer während der Ausbil-
dung abzulegenden besonderen Prüfung, insbesondere im Bereich der
Bildungswissenschaften.

§ 14
Anerkennung

(1) Das für Schulen zuständige Ministerium kann eine außerhalb des Lan-
des Nordrhein-Westfalen abgelegte Lehramtsprüfung (Erste Staatsprü-
fung oder lehramtsspezifische Hochschulabschlussprüfung) hinsichtlich
des Zugangs zu einem entsprechenden Vorbereitungsdienst nach § 5 als
gleichwertig geeignet anerkennen. Soweit Antragstellerinnen und Antrag-
steller noch keine dem Praxissemester nach § 12 Abs. 3 entsprechende

schulpraktische Ausbildung nachweisen, kann die Anerkennung vom
Nachholen schulpraktischer Ausbildungselemente abhängig gemacht wer-
den.
(2) Das Ministerium kann einen anderen für ein Lehramt geeigneten Hoch-
schulabschluss als Lehrbefähigung in einem weiteren Fach (Erweiterung)
zu einer bereits erworbenen Lehramtsbefähigung anerkennen.
(3) Das Ministerium kann eine außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen
erworbene Lehramtsbefähigung als Befähigung zu einem entsprechenden
Lehramt im Sinne dieses Gesetzes anerkennen; Lehramtsbefähigungen
aus anderen Ländern werden in der Regel anerkannt.
(4) Die Anerkennung kann im Einzelfall davon abhängig gemacht werden,
dass der anzuerkennende Abschluss den Anforderungen des angestreb-
ten Lehramts entspricht; sie kann mit Einschränkungen ausgesprochen
und mit Auflagen sowie Bedingungen versehen werden, weitere Leistun-
gen zu erbringen.
(5) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. Regelungen der Europäischen Gemeinschaft zu Anerkennungen nach

Absatz 3 in Landesrecht umzusetzen,
2. die Anerkennungsbefugnis gemäß den Absätzen 1 bis 3 auf die Be-

zirksregierungen zu übertragen.

§ 15
Mehrere Lehrämter

(1) Wer die in § 10 vorgesehenen Hochschulabschlüsse oder nach frühe-
rem Recht Erste Staatsprüfungen für zwei Lehrämter erworben hat, erwirbt
die Befähigung zu beiden Lehrämtern durch Ableisten eines Vorberei-
tungsdienstes und Bestehen einer Staatsprüfung (§ 7). Dies gilt nicht für
Bewerberinnen und Bewerber, die bereits einmal wegen mangelnder Eig-
nung aus dem Vorbereitungsdienst für eines dieser Lehrämter oder ein
entsprechendes Lehramt entlassen worden sind oder eine Laufbahnprü-
fung oder Zweite Staatsprüfung für eines dieser Lehrämter oder ein ent-
sprechendes Lehramt endgültig nicht bestanden haben.
(2) Wer eine Lehramtsbefähigung erworben hat, kann die Befähigung zu
einem weiteren Lehramt durch Erwerb des in § 10 für dieses Lehramt vor-
gesehenen Hochschulabschlusses erwerben. Besondere Studiengänge
haben nach Maßgabe der Verordnung nach § 9 Abs. 2 eine Regelstudien-
zeit von mindestens zwei Semestern.
(3) Geeignete Studien- und Prüfungsleistungen aus vorangegangenen
Studiengängen werden angerechnet; es ist eine weitere schulpraktische
Ausbildung für das angestrebte Lehramt zu leisten, im Regelfall ein Praxis-
semester. Inhaberinnen und Inhaber einer Lehramtsbefähigung, die in ei-
ner dem angestrebten weiteren Lehramt entsprechenden Schulform be-
reits als Lehrkraft tätig sind, müssen im Rahmen eines berufsbegleitenden
Studiums kein weiteres Praxiselement nach § 12 ableisten.

§ 16
Mehrere Lehrbefähigungen (Erweiterungen)

Lehrbefähigungen für weitere Fächer setzen Studien- und Prüfungsleis-
tungen an einer Hochschule nach § 10 Abs. 2 Satz 1 voraus, die den An-
forderungen an Lehramtsbefähigungen nach § 3 und der Verordnung nach
§ 9 Abs. 2 entsprechen. Der Nachweis wird durch Hochschulabschlüsse
nach § 10 erbracht. Hochschulen können daneben im Rahmen des § 11
Abs. 1 eigene Studiengänge entwickeln; das für Schulen zuständige Minis-
terium kann für diesen Fall Abweichungen von den Anforderungen der
Verordnung nach § 9 Abs. 2 in Bezug auf Fächer gegenüber allen Hoch-
schulen zulassen.

§ 17
Lehrerinnen und Lehrer ohne eine Befähigung zu einem Lehramt

Die Vor- und Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, die nicht die Befähi-
gung zu einem Lehramt im Sinne dieses Gesetzes besitzen, wird aufgrund
des § 15 Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes durch Rechtsverordnung
der Landesregierung geregelt.

§ 18
Förderliche Berufstätigkeit

Die Landesregierung kann gemäß § 15 Abs. 1 des Landesbeamtengeset-
zes für das Lehramt an Berufskollegs mit einer beruflichen Fachrichtung
bestimmen, dass für eine Unterrichtstätigkeit an die Stelle
1. des Studiums einer beruflichen Fachrichtung gemäß § 11 Abs. 5 Nr. 4

andere für die Fachrichtung gleichwertige Studien,
2. der Studienabschlüsse nach § 10 eine dem Studium entsprechende

Prüfung,
3. des Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung eine mindestens

vierjährige förderliche Berufstätigkeit innerhalb oder außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes treten können.

V.  Übergangs-  und Sch lussvorschr i f ten
§ 19

Früher erworbene Lehrämter
(1) Befähigungen, die zu einem schulform- oder schulstufenbezogenen
Lehramt erworben worden sind, bleiben unberührt.
1. Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt für die Pri-

marstufe können an Grundschulen verwendet werden,
2. Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt an der Volks-

schule, zum Lehramt an der Grundschule und Hauptschule oder zum
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden
Jahrgangsstufen der Gesamtschulen können an Grundschulen sowie
in den Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I aller Schulformen verwen-
det werden,
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3. Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt an der Real-
schule, zum Lehramt am Gymnasium oder zum Lehramt für die Se-
kundarstufe I können in den Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I aller
Schulformen verwendet werden,

4. Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt am Gymna-
sium, zum Lehramt für die Sekundarstufe II, zum Lehramt an berufsbil-
denden Schulen, zum Lehramt an der Fachschule oder der Höheren
Fachschule können in den Jahrgangsstufen der Sekundarstufe II aller
Schulformen verwendet werden,

5. Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt an Sonder-
schulen oder zum Lehramt für Sonderpädagogik werden entsprechend
§ 4 Abs. 1 Satz 2 verwendet.

(2) Wer die Befähigung zu einem schulform- oder schulstufenbezogenen
Lehramt erworben hat, kann nach § 15 Abs. 2 eine Befähigung zu einem
Lehramt im Sinne dieses Gesetzes erwerben.
(3) In einer Schulform, die teilweise der Sekundarstufe I und teilweise der
Sekundarstufe II zuzuordnen ist, werden Lehrerinnen und Lehrer mit un-
terschiedlichen Lehramtsbefähigungen vorrangig nach dem Erfordernis
der Bildungsziele und einer langfristigen Deckung des fächerspezifischen
Unterrichtsbedarfs verwendet.
(4) In Schulen unterschiedlicher Schulformen der Sekundarstufe I oder mit
Sekundarstufe I, die gemäß § 83 Schulgesetz NRW organisatorisch zu ei-
ner Schule zusammengefasst sind, werden Lehrerinnen und Lehrer aller
Lehramtsbefähigungen vorrangig nach dem Erfordernis einer langfristigen
Deckung des fächerspezifischen Unterrichtsbedarfs sowie nach dem Er-
fordernis der Bildungsziele eingesetzt.

§ 20
Inkrafttreten; Außerkrafttreten; Übergangsregelungen;

Berichtspflicht
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft1). Abwei-
chend davon treten § 3, §§ 14 bis 16 sowie § 19 am 1. Oktober 2011 in
Kraft; § 5, § 6, § 7 Abs. 1 und Abs. 2 treten am 1. August 2011 in Kraft. Das
Gesetz über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehrer-
ausbildungsgesetz – LABG) vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 325), zuletzt
geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S.
224 – BASS 1 – 8 ü), tritt am Tage nach der Verkündung dieses Gesetzes
außer Kraft. Abweichend davon treten § 1 Abs. 4, § 2, § 5, §§ 7 bis 17, §
19, § 20 (mit Ausnahme des Absatzes 4 Satz 2), § 22 sowie § 28 zum 1.
Oktober 2011 außer Kraft; § 3, § 4, § 18 und § 25 treten zum 1. August
2011 außer Kraft.
(2) Die Hochschulen können Studiengänge nach diesem Gesetz ab dem
Wintersemester 2009/2010 einrichten, sofern Akkreditierungsverfahren
vor Aufnahme des Studienbetriebs abgeschlossen sind. Sie stellen ihr Stu-
dienangebot spätestens zum und ab dem Wintersemester 2011/2012 auf
akkreditierte Studiengänge nach diesem Gesetz um und nehmen keine
Studienanfänger in Studiengänge auf, die zu einer Ersten Staatsprüfung
für ein Lehramt führen. Hochschulen im Modellversuch „Gestufte Studien-
gänge in der Lehrerausbildung“ (VO-B/M) vom 27. März 2003 (GV. NRW.
S. 194), denen eine Umstellung auf akkreditierte Studiengänge nach die-
sem Gesetz zum Wintersemester 2009/2010 nicht möglich ist, nehmen
längstens bis zum Sommersemester 2011 Studierende in Studiengänge
nach den Regelungen des Modellversuchs auf.
(3) Hochschulen können über die Zeitpunkte nach Absatz 2 hinaus solche
Studierende in Studiengänge nach dem Lehrerausbildungsgesetz vom 2.
Juli 2002 aufnehmen, die unter Anrechnung von Leistungen aus einer be-
reits bestandenen Ersten Staatsprüfung ein weiteres Lehramt anstreben
oder mit reduzierten Studienleistungen eine weitere Lehrbefähigung an-
streben (§ 11 und § 22 des Lehrerausbildungsgesetzes vom 2. Juli 2002),
soweit ein Abschluss der jeweiligen staatlichen Prüfung im Rahmen ent-
sprechender Staatsexamens-Studiengänge an der jeweiligen Hochschule
gesichert ist. Ein Lehramtserwerb nach § 11 des Lehrerausbildungsgeset-
zes vom 2. Juli 2002 setzt voraus, dass mindestens eine der dort genann-
ten Ersten und Zweiten Staatsprüfungen nach dem 30. September 2003
bestanden oder anerkannt wird.
(4) Studierende, die sich am 30. September 2011 in einer Ausbildung nach
den Vorschriften des Lehrerausbildungsgesetzes vom 2. Juli 2002 oder
nach der Verordnung zur Durchführung des Modellversuchs „Gestufte Stu-
diengänge in der Lehrerausbildung“ (VO-B/M) vom 27. März 2003 (GV.
NRW. S. 194) befinden, können die Ausbildung nach diesen Vorschriften
beenden, wenn sie die Erste Staatsprüfung oder den Masterabschluss im
Modellversuch spätestens vier Semester nach dem Zeitpunkt abschließen,
zu dem die Regelstudienzeiten für entsprechende Studiengänge nach al-
tem Recht für das jeweilige Lehramt an ihrer Hochschule auslaufen.
(5) Absolventinnen und Absolventen einer Ersten Staatsprüfung für ein
Lehramt werden weiterhin in einen Vorbereitungsdienst für das Lehramt ih-
rer Ersten Staatsprüfung eingestellt. Sie erwerben ihre Lehramtsbefähi-
gungen unabhängig von Dauer und Ausgestaltung des Vorbereitungs-
dienstes.

(6) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die ihren Vorberei-
tungsdienst ab dem 1. August 2011 beginnen, leisten einen Vorbereitungs-
dienst von höchstens 18 Monaten Dauer. Soweit sie bereits ein Praxisse-
mester nach § 12 Abs. 3 oder eine entsprechende schulpraktische Ausbil-
dung in einem anderen Land vor Beginn des Vorbereitungsdienstes absol-
viert haben, kann diese schulpraktische Ausbildung auf die Dauer des Vor-
bereitungsdienstes angerechnet werden. Für Lehramtsanwärterinnen und
Lehramtsanwärter mit einer Ersten Staatsprüfung wird die Staatsprüfung
über den 1. August 2011 hinaus als „Zweite Staatsprüfung“ bezeichnet.
Eignungspraktika nach § 12 Abs. 4 werden von Schulen erstmals mit Be-
ginn des Schuljahres 2010/2011 angeboten.
(7) Die besondere Ausbildung an Berufskollegs der agrarwirtschaftlichen
Fachrichtung nach § 25 des Lehrerausbildungsgesetzes vom 2. Juli 2002
kann letztmalig bis zum 31. Dezember 2009 begonnen werden. Das Zulas-
sungsgesetz für den Vorbereitungsdienst des höheren agrarwirtschaftli-
chen Dienstes und des Lehramts für die Sekundarstufe II der agrarwirt-
schaftlichen Fachrichtung im Land Nordrhein-Westfalen (ZGVAgr) vom 31.
März 1987 (GV. NRW. S. 138) tritt zum 1. Januar 2010 außer Kraft.
(8) Für den berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst gelten bis zum Inkraft-
treten einer Rechtsverordnung nach § 13 Abs. 3 die Regelungen der Ord-
nung des berufsbegleitenden Vorbereitungsdienstes und der Zweiten
Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen (OVP-B) vom 24. Juli 2003 (GV.
NRW. S. 438) mit Ausnahme von deren § 19 Abs. 1.
(9) Abweichend von Absatz 1 tritt § 28 Abs. 4 des Gesetzes über die Aus-
bildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehrerausbildungsgesetz –
LABG) vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 325), zuletzt geändert durch Artikel
16 des Gesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224), erst am 31. De-
zember 2015 außer Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt erwerben auch Lehre-
rinnen und Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt an Gymnasien und Ge-
samtschulen die Befähigung zum Lehramt an Grund-, Haupt- und Real-
schulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen
(Schwerpunkt Haupt-, Real- und Gesamtschule), wenn mindestens eine
ihrer Lehrbefähigungen einem Ausbildungsfach des angestrebten Lehr-
amts entspricht, und die zuständige Schulaufsichtsbehörde aufgrund einer
mindestens 6-monatigen hauptberuflichen Tätigkeit an Haupt- oder Real-
schulen oder in der Sekundarstufe I der Gesamtschulen feststellt, dass sie
über die fachlichen Qualifikationen für das angestrebte Lehramt verfügen.
Die Feststellung erfolgt aufgrund einer dienstlichen Beurteilung und eines
zusätzlichen einstündigen Kolloquiums sowie einer Fortbildung in einem
Fach des didaktischen Grundlagenstudiums nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 des
Lehrerausbildungsgesetzes vom 2. Juli 2002.
(10) Das für Schulen zuständige Ministerium überprüft die Wirksamkeit
und die Notwendigkeit des Fortbestehens dieses Gesetzes und berichtet
darüber dem Landtag spätestens zum 31. Dezember 2013 im Rahmen der
Berichte nach § 1 Abs. 3.

1) Das Gesetz wurde am 25. Mai 2009 (GV. NRW. 14/09 S. 308) verkündet.




